
Der Schweizerische Bundesrat, 

a

verordnet: 



Durchdienenden:

vorzeitiger Entlassung aus der Militärdienstpflicht infolge von Dienstun-
tauglichkeit:



Angehörigen der Armee, die ein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst ein-
reichen:

Dienstbefreiung gemäss Artikel 18 MG:

Ausschluss aus der Armee gemäss Artikel 22 MG:

Degradation gemäss Artikel 22a MG:



a






